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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1972

Norm

ABGB §19

ABGB §1295 Ia4

Rechtssatz

Putativnotwehr liegt vor, wenn aus einem entschuldbaren Tatsachenirrtum eine Notwehrlage angenommen wurde.

Auch ein Handeln in Putativnotwehr schließt eine Schadenersatzverp ichtung aus, aber nur dann, wenn der Gegner

einen äußeren Tatbestand gesetzt hat, der die Abwehrhandlung sowohl als solche als auch in ihrem Ausmaß als

gerechtfertigt erscheinen lässt. Eine Schadenersatzp icht ist jedoch nicht ausgeschlossen, wenn sich der Schädiger in

einem fahrlässig verschuldeten Irrtum über eine Notwehrsituation befand. Dies gilt auch, wenn der Schädiger die

Grenzen der Notwehr nur aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken überschritt, aber einzusehen vermochte, dass er den

Angreifer in höherem Maße gefährde als zur Abwehr des Vorgehens des Gegners notwendig war.
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